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Erwägungen

E. 30
Mai 1994 N 727 Motion der SD/Lega-Fraktion im Bedarfsfall innerhalb der nötigen Frist
die entsprechenden Räumlichkeiten für die ursprünglichen Aufgaben des Zivil- schutzes zur
Verfügung stehen. Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, die Motion abzu- lehnen.
Abstimmung - Vote Für Überweisung der Motion 9 Stimmen Dagegen 115 Stimmen
Schluss der Sitzung um 19.25 Uhr La séance est levée à 19 h 25
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